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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz und das Passgesetz 1992 geändert 
werden 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 06. Oktober 2020 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das E-Government-Gesetz und das Passgesetz 

1992 geändert werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

Noch nicht geklärt erscheint die technische Vorgehensweise und die Verwendung der E-ID 

bei Ausstellung im Rahmen des Probebetriebes der E-ID mit einem Parallelbetrieb der 

Handysignatur ab Oktober 2020. Seitens des Bundes wurden technische Konzepte der E-

ID grob skizziert, es fehlen in diesem Zusammenhang jedoch wesentliche Angaben zur 

konkreten Umsetzung. Da die Authentifizierung am Portal für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Landesverwaltung wesentlich ist (z. B. für die Arbeit im Home-Office), wird 

von Seiten des Landes NÖ die rechtzeitige Bereitstellung von technischen 

Beschreibungen und die rechtzeitige Bereitstellung von Testsystemen gefordert, um 

vorzeitig Tests absolvieren zu können. 

 

In der vorliegenden vereinfachten wirkungsorientierten Folgenabschätzung ist lediglich 

festgehalten, dass sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, die 

Gemeinden oder die Sozialversicherungsträger ergeben. Für das Land Niederösterreich 

ergeben sich jedoch Kosten für Adaptierungen und Testaufwände. Es ist daher eine 

Ergänzung der Darstellung der finanziellen Auswirkungen erforderlich. Unabhängig davon 
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wird im Fall der Realisierung des gegenständlichen Entwurfes die Abgeltung der dem 

Land Niederösterreich entstehenden Mehrkosten durch den Bund gefordert.   

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

 
Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1010 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1010 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 
 
NÖ Landesregierung 

Mag.ª M i k l – L e i t n e r 

Landeshauptfrau 
 

 

15/SN-56/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

www.parlament.gv.at


		2020-10-07T08:43:14+0200
	Land Niederoesterreich
	Hinweise unter http://www.noe.gv.at/amtssignatur




